
Einfache Liste zur Erfassung der Wähler/innen
[bookmark: _GoBack]Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat in der Diözese Linz §7: „… bei der öffentlichen Wahl sind die Wählerinnen und Wähler zu erfassen.“ Konkret geschieht dies zumeist in Form der Anlage einer Liste, aus der die Wähler/innen herausgestrichen werden. Für die Anlage dieser Liste gibt die Möglichkeit einer Auswertung aus der Katholikendatei „V4“, zu der jede Pfarrgemeinde über das Pfarrsekretariat einen Zugang hat. „Wo die Anlage eines solchen Verzeichnisses nicht zumutbar ist, werden Listen vorbereitet, in die die Wählenden am Wahltag (bei der Urwahl im Wahlzeitraum) eingetragen werden.“
Eine solche Liste stellt sicher, dass von jeder wählenden Person nur ein Stimmzettel abgegeben wird.
Zudem sichert sie den Charakter der Wahl gegenüber einer anonymen Abgabe einer Vorschlagsliste.
Die Liste kann elektronisch als Excel-Datei oder Word-Datei (Vorteil: Ist alphabetisch sortierbar) oder handschriftlich erstellt werden und umfasst:
Name - Vorname - Straße - Nummer - PLZ - Ort - Geburtsjahr (für den Fall der familiären Namensgleichheit bei gleicher Adresse.)
Wählende, die sich der Pfarrgemeinde zugehörig fühlen, aber nicht im Pfarrgebiet wohnen, bekommen den Vermerk: Nicht in der Pfarre wohnhaft.
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	Name
	Vorname
	Straße
	Nr.
	PLZ
	Ort
	Geburts-
jahr
	Nicht in der Pfarre wohnhaft
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